
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Philip 
Kocher 
Kolleginnen und Kollegen, 

1von4~ 

zum Bericht des Gesundheitsausschusses (370 d. B.) über den Antrag 
826/ A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950, 
das Tuberkulosegesetz und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert 
werden, 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

a) In Artikel 1 wird nach der Z 8 folgende Z 8a eingefagt: 

„ 8a. Dem § 15 werden folgende Abs. 6 bis 8 angefagt: 

,(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies 
zur Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 
Die Verordnung hat Übergangsbestimmungen für bereits bewilligte Veranstaltungen zu 

enthalten. Diese können bei Gefahr in Verzug entfallen. In dieser Verordnung kann 
abweichend vom ersten Satz angeordnet werden, dass bestehende Bewilligungen unter 
Einhaltung der Anordnungen dieser Verordnung, die im Zeitpunkt der Erteilung der 
Bewilligung nicht gegolten haben und hinreichend bestimmt sind, ausgeübt werden 
dürfen. In einem solchen Fall gelten die Bewilligungen für die Dauer der Geltung der 

neuen Rechtslage als entsprechend der Verordnung geändert. § 68 Abs. 3 A VG bleibt 
unberührt. 

(7) Wird auf Grund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies 
zur Folge, dass eine allfällige Bewilligung in einer für den Veranstalter günstigeren Weise 
erteilt werden könnte, so kann die Behörde einen neuen Antrag auf Bewilligung nicht 

wegen entschiedener Sache zurückweisen. 

(8) Die Bewilligung einer Veranstaltung kann ab dem Zeitpunkt der Kundmachung 
einer Verordnung gemäß Abs. 1 erteilt werden, wenn der Zeitpunkt der Abhaltung der 
Veranstaltung nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung liegt. Die 
Bewilligung wird in diesem Fall mit Inkraftreten der Verordnung wirksam.'" 

b) In Artikel 1 Z 9 wird in§ 25a Abs. 2 jeweils am Ende der Z 3 bis 5 ein Beistrich gesetzt. 
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c) In Artikel 1 Z 9 wird in§ 25a Abs. 6 zweiter Satz der Ausdruck „gemäß Abs. 3 der" 

durch den Ausdruck „der gemäß Abs. 3" ersetzt. 

d) In Artikel 1 Z 12 wird in § 5 0 Abs. 14 der Ausdruck „ § 1 S Abs. S" durch den Ausdruck 

„§ lS Abs. S bis 8" ersetzt. 

e)InArtikel 1Z12wirdin§ 50Abs. 16nachder Worifolge„fürdieVollziehunggegeben 
sind" ein Beistrich gesetzt. 

j) In Artikel 1Z13 wird in§ 51Z1 und 2 jeweils der Ausdruck „§ Sa Abs. Sa" durch den 
Ausdruck „§ Sa Abs. S" ersetzt. 

g) In Artikel 3 Z 3 erhält § 2 die Absatzbezeichnung „(1)", folgender Abs. 2 wird 

angefagt: 

„(2) Die Empfehlungen der Corona-Kommission sind auf der Website des für das 
Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers zu veröffentlichen. Darüber hinaus 
sollen auch die wesentlichen Begründungen dafür veröffentlicht werden." 

h) In Artikel 3 Z 7 wird in§ 8 Abs. 5 und 6 jeweils nach dem Wort „Wochen" ein Beistrich 

gesetzt. 

i) In Artikel 3 Z 7 wird dem § 11 folgender Abs. 4 angefagt: 

„( 4) Verordnungen der Bundesregierung gemäß § 12 Abs. 1 bedürfen des 
Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates." 

j) In Artikel 3 Z 10 wird in der Novellierungsanordnung der Ausdruck „Abs. 3" durch 
den Ausdruck „Abs. 2" ersetzt. 
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Begründung 

Zu a) und d) (Artikel 1 Z Sa und Z 12 (§ 15 Abs. 6 bis 8 und § 50 Abs. 13 des 
Epidemiegesetzes 1950)): 

Die vorgeschlagenen Abs. 6 bis 8 enthalten Anordnungen für den Fall, dass sich die 
rechtlichen (durch Verordnung geregelten) Voraussetzungen für die Bewilligung von 
Veranstaltungen ändern. 

Nach allgemeiner Dogmatik zu den Rechtswirkungen von individuellen Rechtsakten ist 
davon auszugehen, dass Änderungen der Rechtslage - auch ohne ausdrückliche 
Regelung, wie dies bislang der Fall ist - dazu führen können, dass von bereits erteilten 
Bewilligungen kein Gebrauch gemacht werden darf (dies ist etwa dann der Fall, wenn 
eine Veranstaltung mit einer bestimmten Personenzahl bewilligt wurde, in der 
Zwischenzeit aber die zulässige Personenzahl herabgesetzt wird). 

Um diese Rechtswirkungen der Änderung der Rechtslage zu vermeiden, soll angeordnet 
werden, dass die spätere Verordnung vorsehen kann, dass eine automatische Beendigung 
der Bewilligung nicht eintreten soll, sondern dass diese Bewilligung „ruht". Durch die 
Anordnung dieses Ruhens kann auch berücksichtigt werden, dass sich die Rechtslage 
mehrfach ändert; wird auf Grund der Änderung der Rechtslage eine Veranstaltung 
unzulässig und ändert sich die Rechtslage abermals, sodass die Veranstaltung wieder 
zulässig wird, so kann die Veranstaltung dann auch abgehalten werden. 

In der Verordnung wäre zu regeln, welche der „neuen" Regeln auch für bereits erteilte 
Bewilligungen gelten sollen (so könnte etwa vorgesehen werden, dass eine Veranstaltung, 
die für 1 200 Personen bewilligt wurde, als für 1 000 Personen bewilligt gilt, wenn 
generell nur noch Veranstaltungen mit bis zu 1 000 Personen zulässig sind). Dadurch soll 
vermieden werden, dass Veranstalter, die bereits über eine Bewilligung verfügen, einen 
neuerlichen Antrag auf Erteilung der Bewilligung stellen müssen. Dies dient nicht nur der 
Verfahrensökonomie, sondern stellt auch die Abhaltung von Veranstaltungen (wenn auch 
unter den geänderten Rahmenbedingungen) sicher. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit sind - außer bei Gefahr in Verzug - in einer 
Verordnung gemäß Abs. 6 erster Satz Übergangsbestimmungen für bereits bewilligte 
Veranstaltungen vorzusehen. In Bewilligungsbescheiden von Veranstaltungen sollten 
grundsätzlich Hinweise aufgenommen werden, dass es in Folge einer Änderung der 
Rechtslage zu einer Abänderung der Bescheide kommen kann. 

Der vorgeschlagene Abs. 7 enthält eine Regelung für den Fall, dass die Voraussetzungen 
für Veranstaltungen „gelockert" werden. Der Veranstalter hat demnach die Möglichkeit, 
einen neuen Antrag auf Bewilligung zu stellen, braucht von dieser Möglichkeit jedoch 
keinen Gebrauch zu machen. Eine „automatische" Anpassung der Bewilligung kann 
jedoch nicht erfolgen, da im Fall der bewilligungspflichtigen Veranstaltungen häufig 
auch ein auf die konkrete Veranstaltung bezogenes Präventionskonzept zu erstellen sein 
wird, das - etwa bei Erhöhung der zulässigen Personenzahl - erst angepasst werden muss. 
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Der vorgeschlagene Abs. 8 trifft eine ausdrückliche Vorkehrung für den Fall, dass eine 
Veranstaltung noch vor dem Inkrafttreten der geänderten Voraussetzungen bewilligt 
werden soll. Voraussetzung ist, dass die Verordnung bereits kundgemacht ist. 

Zu b) und c) sowie e) bis g) (Artikel 1Z9, 12und13 sowie Artikel 3 Z 7 (§ 25a Abs. 2 
und 6, § 50 Abs. 15, § 51 des Epidemiegesetzes 1950, § 8 Abs. 5 und 6 des COVID-
19-Maßnahmengesetzes)): 

Redaktionelle Anpassungen. 

Zu g) (Artikel 3 Z 3 (§ 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes)): 

Aus Gründen der Transparenz sollen die Empfehlungen der Corona-Kommission 
veröffentlicht werden. Dies gilt auch für wesentliche Begründungen für die 
Empfehlungen. 

Zu i) (Artikel 3 Z 7 (§ 11 Abs. 4 des COVID-19-Maßnahmengesetzes)): 

Es soll auch eine Verordnung der Bundesregierung, mit der ein anderer Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestimmt wird, des Einvernehmens mit dem 
Hauptausschuss des Nationalrates bedürfen. 

Ergänzend zur Begründung des Gesetzesantrags wird zu § 5 Abs. 2 Z 3 und § 8 des 
COVID-19-Maßnahmengesetzes ergänzend festgehalten: 

Zu § 5 Abs. 2 Z 3: 

Unter diesen Ausnahmetatbestand fallen auch Kontakte mit nicht im gememsamen 
Haushalt lebenden Lebenspartnern sowie einzelnen engesten Angehörigen bzw. 
einzelnen wichtigen Bezugspersonen. 
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